
 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0947/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung Datum: 26.07.2018 

Bearbeiter: Jenny Thomsen AZ: FB2/112.216 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

05.09.2018 öffentlich 

 

Antrag auf Einrichtung eines zeitlich begrenzten Haltverbots in Höhe 
Wedeler Chaussee 24-28 
 
Sachverhalt: 
An der Wedeler Chaussee im Bereich der Haus-Nr. 24 -28 ergibt sich aufgrund der 
geparkten Fahrzeuge Verkehrsbehinderungen für speziell LKW und Sprinter. Die 
Freie Wählergemeinschaft Moorrege e.V. beantragt deshalb ein zeitlich befristetes 
Haltverbot in der Zeit von 19 Uhr – 7 Uhr. Dadurch wird der Geschäftsbetrieb für die 
anliegenden Unternehmen nicht gestört. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Für den ruhenden Verkehr ist die örtliche Ordnungsbehörde zuständig. An dieser 
Stelle handelt es sich allerdings um eine Bundesstraße, weswegen Landesbetrieb 
Straßenbau und Verkehr sowie die örtliche Polizei anzuhören sind. 
Eine Vorabanfrage wurde bereits gestartet. Eine Rückmeldung bleibt abzuwarten.  
 
 
 
Finanzierung: 
Für die Beschilderung kommen Kosten von ca. 250,00 € auf die Gemeinde zu. Diese 
Mittel sind im Haushalt vorhanden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 

a) Der Bauausschuss der Gemeinde Moorrege beschließt, dass, vorbehaltlich 
positiver Rückmeldungen von Polizei und LBV, ein zeitlich befristetes Haltver-
bot vor der Wedeler Chaussee 24-28 eingerichtet wird.  



b) Der Bauausschuss der Gemeinde Moorrege lehnt die Einrichtung eines zeit-
lich befristeten Haltverbots ab.  

 
 
 
 
 
 
__________________ 
Weinberg 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag 
Lageplan  
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